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Einleitung 

Die Infrastrukturbetreiber der Meter- und Spezialspurbahnen haben dem BAV bis 15. Dezember 2014 

eine Risikoanalyse und ein sich daraus ergebendes Einsatzkonzept vorzulegen. Sollte eine Bahn fest-

stellen, dass inakzeptable Risiken bestehen, die nur durch ein neues Zugbeeinflussungssystem besei-

tigt werden können, muss sie ein kontinuierlich überwachendes System beschaffen, welches dem 

neuen Standard ZBMS entspricht. 

Die notwendig werdenden Systemwechsel können nur mit Migrationskonzepten, die die Infrastruktur 

und das Rollmaterial beinhalten, umgesetzt werden. Neben den technischen Randbedingungen 

(ZBMS-Standard) ist auch die Finanzierung solcher Projekte eine grosse Herausforderung für die 

Bahnunternehmen. 

Mit Infrastrukturmitteln können grundsätzlich nur Infrastrukturausrüstungen finanziert werden. Mit Aus-

nahme der Infrastrukturfahrzeuge (z.B. Baufahrzeuge, Schneeräumfahrzeuge, …) können die not-

wendig werdenden Fahrzeugausrüstungen nicht mit Infrastrukturmitteln finanziert werden. Die Fahr-

zeugausrüstungen sind grundsätzlich über den RPV zu finanzieren, wie die Beschaffung von Neufahr-

zeugen auch. Eine Bürgschaft der Eidgenossenschaft ist dabei möglich. Während dem bei der Be-

schaffung von Neufahrzeugen die Fahrzeugausrüstungen für die Zugbeeinflussung in den Fahrzeug-

kosten enthalten sind, müssen Um- und Nachrüstungen von bestehenden Fahrzeugen separat finan-

ziert werden. Die Abgrenzung Infrastruktur/Fahrzeuge war für die anstehenden Projekte ZBMS zu 

klären. 

Diese von der VöV-AGr ZBMS zusammen mit dem BAV erarbeitete Empfehlung soll im Sinne eines 

Leitfadens Auskunft geben und Unterstützung bieten. 
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Kostenverteilung Infrastruktur / Regionaler Personenverkehr 

Für die Finanzierung von Zugbeeinflussungsprojekten ist die Abgrenzung der Finanzierung über Infra-

strukturmittel oder RPV wie folgt festgelegt: 

Finanzierung über 
Leistungsvereinbarung Infrastruktur 

Finanzierung über 
Mittel des regionalen Personenverkehrs (RPV) 
bzw. 
eigene Mittel für Fahrzeuge, die ausschliess-
lich bei nicht abgegoltenem Verkehr (Touris-
mus, Güterverkehr) eingesetzt werden. 

Grundsatz: 

Gesamtsystem ZB und ZB-Ausrüstungen für 
Infrastruktur und Infrastruktur-Fahrzeuge 

Grundsatz: 

Zugbeeinflussungsausrüstungen für Fahrzeu-
ge Personen- und Güterverkehr 

Studien, Konzepte und Vorprojekte des Gesamt-
systems ZB 

 

Aufwände für die Systemführung ZBMS und die 
Umsetzung von Vorgaben des Systemführers 
ZBMS 

 

Ausschreibung des Gesamtsystems ZB (Infra-
strukturausrüstungen und Fahrzeugausrüstungen 
für bestehende Fahrzeugserien) 

Ausschreibung neue Fahrzeugserien inkl. ZB-
Ausrüstungen 

Planung und Projektierung des Gesamtsystems 
ZB bestehend aus: 

 Einbau Streckenausrüstung 
(LEU, Balisen und Loops) 

 Einbau Fahrzeugausrüstungen in bestehen-
de Fahrzeugserien 
(Empfänger, ZB-Geräte, Schnittstellen, …) 

Planung und Projektierung: 

 Einbau Fahrzeugausrüstungen in neue Fahr-
zeugserien 
(Empfänger, ZB-Geräte, Schnittstellen, …) 

Material und Montage 

 Einbau Streckenausrüstung 

 Einbau Fahrzeugausrüstungen in Infrastruk-
turfahrzeuge 

Material und Montage 

 Einbau Fahrzeugausrüstungen in bestehende 
und neue Fahrzeugserien Personen- und Gü-
terverkehr 

Systemtests und Typenprüfungen des Gesamt-
systems ZB  

 Streckenausrüstungen 

 Fahrzeugausrüstungen 

 

Inbetriebsetzung 

 Streckenausrüstung 

 Fahrzeugausrüstungen Infrastrukturfahrz. 

Inbetriebsetzung 

 Fahrzeugausrüstungen Personen und Güter-
verkehr 

Dokumentation und Schulung des Gesamtsys-
tems ZB 

 

Betrieb und Instandhaltung der Streckenausrüs-
tung 

Betrieb und Instandhaltung der Fahrzeugausrüs-
tungen 

 


